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PRESSEINFORMATION 13/2026 
 

Landtag verabschiedet neues Ladenöffnungsgesetz für BW 

Vollautomatisierte, personenfreie Verkaufsstellen in Baden-Württemberg auf 
dem Vormarsch – IHKs erwarten deutliche Verbesserung der Nahversorgung 
 
Stuttgart, 05. Februar 2026 – Der Baden-Württembergische Industrie- und Handelskammer-

tag (BWIHK) hat sich schon in der Anhörungsphase des Gesetzes für die nun beschlossene 

Änderung im Ladenöffnungsgesetz ausgesprochen. Denn „die Anpassung des Ladenöff-

nungsrechts schafft erstmals eine tragfähige Rechtsgrundlage für vollautomatisierte, perso-

nenfreie Verkaufsstellen in Baden-Württemberg und eröffnet damit neue Chancen für die 

wohnortnahe Versorgung, insbesondere im ländlichen Raum“, führt Bernhard Nattermann 

aus. Er ist Handelsfachmann bei der IHK Bodensee-Oberschwaben, die im BWIHK bei allen 

Handelsthemen federführend für BW ist.  
 

Nattermann weiter: „Insofern begrüßen wir das Gesetz, da für diese neue Betriebsart die Öff-

nungsmöglichkeiten an Sonn- und Feiertagen von besonderer wirtschaftlicher Bedeutung 

sind, damit sich die Konzepte für den Betreiber auch rechnen. Die vollautomatisierten Ver-

kaufsstellen können dementsprechend an den meisten Sonn- und Feiertagen im Jahr rund 

um die Uhr öffnen. So leisten sie auch einen bestmöglichen Beitrag, die Nachversorgung der 

Bevölkerung in der Fläche zu verbessern.“ 
 

Weitere Hintergründe und Einschätzungen: 
 

Die im Landtag beschlossene Änderung des Ladenöffnungsrechts ermöglicht vollautomati-

sierten, personalfreien Verkaufsstellen mit maximal 150 Quadratmetern Verkaufsfläche, weit-

gehende Öffnungsfreiheiten. So können sie ab sofort eine zentrale Rolle bei der Nahversor-

gung in der Landesfläche spielen – insbesondere für Kommunen, in denen klassische Ver-

sorgungstrukturen wie Bäckereien, Metzgereien oder inhabergeführte Lebensmittelmärkte  

schon weggefallen sind oder perspektivisch, z. B. mangels Nachfolge, verschwinden werden. 
 

Die IHK-Organisation hat für BW über 540 Landgemeinden bei insgesamt 1.101 Kommunen 

ausgemacht, in denen zwischen 1.000 und 5.000 Bewohner leben und die damit als klassi-

sche Zielgruppe für vollautomatisierte Verkaufsstellen bezeichnet werden können. Sie haben 

sich bislang aufgrund der fehlenden Rechtsgrundlage vielfach nicht an die neue Laden- und 

Versorgungsform herangewagt. 
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Mit der nun vorgenommenen Ergänzung im Ladenöffnungsgesetz wird die Anzahl dieser Ge-

schäfte nach BWIHK-Einschätzung dort peu à peu ansteigen. Aber auch in Stadtteilen von 

Groß- und Ballungsräumen wird sich diese Betriebsform nun sicher häufiger ansiedeln. 
 

Ansprechpartner für Medienschaffende: 
BWIHK | FF Handel 
IHK Bodensee-Oberschwaben 
Bernhard Nattermann 
Telefon 0751 409-171 
E-Mail: nattermann@weingarten.ihk.de 
  
Diese und weitere Pressemeldungen finden Sie hier. 
 
 
Der Baden-Württembergische Industrie- und Handelskammertag (BWIHK) ist eine Vereinigung der 
zwölf baden-württembergischen Industrie- und Handelskammern (IHKs). In Baden-Württemberg ver-
treten die zwölf IHKs die Interessen von mehr als 650.000 Mitgliedsunternehmen. Zweck des BWIHK 
ist es, in allen die baden-württembergische Wirtschaft und die Mitgliedskammern insgesamt betreffen-
den Belangen gemeinsame Auffassungen zu erzielen und diese gegenüber der Landes-, Bundes- und 
Europapolitik sowie der Deutschen Industrie- und Handelskammer (DIHK) und anderen Institutionen 
zu vertreten. 
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